
  

20.03.2023 
 

Beschluss 
 

des Koordinierungsrates (Sitzung am 20.03.2023)  
 

für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Einnahmen aus dem 

Deutschlandticket auf Basis des „Leipziger Modellansatzes“. 

 

Beschlusspunkte zum „Leipziger Modellansatz“ 

Die nachfolgenden Beschlusspunkte bilden die zentrale Grundlage für die jeweiligen 

Beschlussfassungen der 16 Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände sowie 

der Branchenorganisationen VDV, DTV-G, BDO und BSN. Damit soll bundesweit eine 

gemeinsame Vorgehensweise bei der Umsetzung des Deutschlandtickets in Bezug auf 

die Zuscheidung der Tarifeinnahmen aus dem Verkauf des Deutschlandtickets sicher-

gestellt werden.  

 

1. Mit der Anerkennung des Deutschlandtickets (D-Ticket) als bundesweit gültiges Tarif-

produkt – entsprechend des „Entwurfs eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Re-

gionalisierungsgesetzes der Bundesregierung“ – für den Nahverkehr durch die teilneh-

menden Verkehrsunternehmen bzw. erlösverantwortliche Aufgabenträger verpflichten 

sich alle Tarifgeber bzw. Unternehmen auf die Anwendung eines gemeinsamen Zu-

scheidungsverfahrens für das D-Ticket.  

 

2. Das anzuwendende Zuscheidungsverfahren soll alle Tarifeinnahmen aus dem Kern-

produkt des D-Tickets sowie alle Einnahmen aus bundesweit geltenden kundengrup-

penspezifischen Angeboten im Rahmen des D-Tickets umfassen. Dazu zählen sämtli-

che Einnahmen sowie Leistungen von Dritten in der Höhe des festgelegten Preises 

des D-Tickets.  

 

3. Der nachweisbare Nachteil, welcher sich für die Verkehrsunternehmen (VU) und erlös-

verantwortliche Aufgabenträger aus dem Saldo der bisherigen und künftigen Gesamt-

einnahmen (inkl. der Fahrgeldsurrogate) ergibt, wird jährlich unter Berücksichtigung 

der ihnen jeweils zugeschiedenen Einnahmen aus dem D-Ticket ermittelt und nach der 

politischen Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 und 

08.12.2022 durch den Bund und die Länder rechtskonform ausgeglichen. Die Länder 

werden entsprechend des jeweilig in den Ländern entstandenen Schadens die erhal-

tenen Bundesmittel untereinander umverteilen.  

 

4. Der „Leipziger Modellansatz“ formuliert für das EAV-Umsetzungskonzept zum D-Ticket 

ein „Marktorientiertes Innovationsmodell (in drei Stufen)“. Das Modell setzt einen deut-
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lichen Vertriebsanreiz für die Kundenbetreuung im jeweiligen Bediengebiet des Tarif-

gebers und verhindert gleichzeitig einen aggressiven Vertriebswettbewerb in der Bran-

che.  

 

5. Stufe 1 in 2023: Zur Absicherung des Starts für das D-Ticket wird für das Rumpfjahr 

2023 eine pragmatische Herangehensweise gewählt, bei der grundsätzlich jeder Tarif-

geber die Einnahmen aus den dort erzielten Verkäufen ausschließlich unter den ihm 

angeschlossen Verkehrsunternehmen und Aufgabenträgern verteilt . Dazu kommen die 

jeweiligen Regelungen der Tarifgeber (z. B. Verbünde und Tarifgemeinschaften) zur 

Anwendung. D-Tickets verkaufende Unternehmen, die Fahrausweise für mehrere Ta-

rifgeber vertreiben, melden an die jeweiligen Tarifgeber. Sie stimmen sich in Zweifels-

fragen auf Verlangen mit den betroffenen Tarifgebern und Ländern ab, über welchen 

Tarifgeber die Einnahme an die anderen Länder verteilt wird. Hierbei können die Ein-

nahmen auch anteilig auf mehrere Tarifgeber/Länder verteilt werden, wobei die Ein-

nahmen nach Ziffer 2, welche klar zuordenbar sind, den jeweiligen Tarifgebern/Länder 

vollständig zugeordnet werden. Die Steuerung über ein Monitoring verhindert Markt-

verwerfungen und überschießende Einnahmen. Im Bedarfsfall können nach Beschluss 

der Länder bei Marktverwerfungen auch in 2023 sowohl unterjährig als auch in der 

Abrechnung des Gesamtjahres Umverteilungen zwischen den Ländern durchgeführt 

werden. Unternehmen und erlösverantwortliche Aufgabenträger, die durch Fahrgeld-

zuscheidungen aus dem D-Ticket keinen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 

müssen, sind zu verpflichten, die den Soll-Einnahmewert 2023 laut Muster-Richtlinie 

übersteigenden Betrag innerhalb des Bundeslandes abzuführen. Sollte das Bundes-

land in Summe keinen Nachteilsausgleich benötigen, erfolgt die Abführung der über-

steigenden Fahrgeldbeträge in andere Bundesländer im Rahmen eines Länderausglei-

ches. 

 

6. Parallel werden in 2023 die technischen, organisatorischen und juristischen Grundla-

gen für die 2. Stufe des Leipziger Modellansatzes als erste Phase eines marktorien-

tierten Einnahmenaufteilungsverfahren gemeinsam von Ländern und Branche (erlös-

verantwortliche Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Tarifverbünde etc.)  geschaf-

fen. 

 

7. Stufe 2 in 2024/25: In der Stufe 2 wird eine marktorientierte Aufteilung der Einnahmen 

etabliert. Dabei erfolgt eine Zuscheidung aller durch die Tarifgeber erzielten  D-Ticket-

Einnahmen auf die Bundesländer nach dem Wohnortprinzip mit anschließender Kor-

rektur auf Grundlage von Balancefaktoren (z. B. für Tourismus, Transit). Der Anteil für 

den Balancepool ist auf Basis einer Evaluation zum D-Ticket im Jahr 2023 zu ermitteln. 

Die Methodik der Evaluation und Verteilung der Einnahmen aus dem durch die Korrek-

tur gefüllten Balancepool ist per Beschluss der Länder zu regeln. Innerhalb der Bun-

desländer erfolgt die Verteilung der Einnahmen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Tariforganisationen vor Ort. Die Verteilung der Einnahmen innerhalb der Bundesländer 

kann sich ebenfalls an dem Wohnortprinzip orientieren und der DTV sowie etwaige 

Landestarife können ihren bisherigen relativen Einnahmeanteil vorab erhalten. Die 

konkrete Ausgestaltung der Einnahmeaufteilung zwischen den Unternehmen und er-

lösverantwortlichen Aufgabenträgern in den Ländern obliegt den Akteuren in den Län-

dern. In ländergrenzenüberschreitenden Tarifräumen kann es durch die Anwendung 

der jeweiligen Einnahmenaufteilungsregelungen vor Ort zu nachträglichen Einnah-



  

  

menverschiebungen zwischen den Ländern kommen. Auf Basis der vorgenannten Ver-

fahrensweise wird der abschließende Nachteilsausgleich ermittelt. Da eine Einnahme-

zuscheidung des D-Tickets in Stufe 2 auch zu überschießenden Einnahmen führen 

kann, sind die Unternehmen und erlösverantwortlichen Aufgabenträger wie in Stufe 1 

zu verpflichten, den Einnahme-Soll-Wert des jeweiligen Jahres übersteigenden Ein-

nahmebetrag an einen anderen Tarifgeber des jeweiligen Landes abzuführen.   

 

8. Für die Stufen 1 und 2 ist in Bezug auf das Kernprodukt des D-Tickets sowie alle Ein-

nahmen aus bundesweit geltenden kundengruppenspezifischen Angeboten im Rah-

men des D-Tickets eine Vertriebsprovision oder Vertriebsentschädigung nicht vorzu-

sehen. Neben den aktuell bestehenden Finanzierungen für den Vertrieb wird es in 

den Stufen 1 und 2 zusätzliche finanzielle Anreize für den Verkauf von Deutschlandti-

ckets an Neukunden nicht geben.   

Vertragliche Vertriebsregelungen in den Tariforganisationen und Tarifkooperationen 

sind davon unberührt. Alle Beteiligten haben das gleiche Verständnis, dass ein Aus-
gleich von Umsatzveränderungen aus reduzierten oder ersparten Provisionen über ge-

eignete rechtliche Mechanismen (über den Ausgleichsmechanismus der Richtlinie o-
der ein Ausgleich innerhalb der Tariforganisation) für Stufe 1 und 2 sicherzustellen ist.  

Die vollständigen Einnahmen aus dem D-Ticket werden ohne Abzug von vertrieblichen 

Aufwendungen in das Zuscheidungsverfahren für das D-Ticket eingespeist und den 
Ist-Einnahmen laut Richtlinie zum Ausgleich des Nachteils zugerechnet.    

Im Zuge der Evaluation und der Festlegungen zur neuen EAV in Stufe 3 sind geeignete 
Finanzierungs- und/oder Vergütungsmodelle für den Vertrieb zu prüfen. 

Sofern es in Stufe 2 zu erheblichen Abweichungen zw. Einnahmenanspruch und den 

realisierten kassentechnischen Einnahmen der jeweiligen Tariforganisationen respek-

tive deren Unternehmen kommt, werden die Branche und die Länder Gespräche mit 

dem Ziel aufnehmen, diese erheblichen Unwuchten auszugleichen.  

 

9. Für das praktische Funktionieren des D-Tickets und der Ausgleichsleistungen ist eine 

ausreichende Verbindlichkeit der Regelungen erforderlich, auf die die Länder, die Auf-

gabenträger und die Branchenorganisationen hinwirken. Für notwendige Einnahmeab-

führungen gelten die in den Ziffern 5 und 7 definierten Regelungen.   

 

10. Stufe 3 voraussichtlich ab 2026: Auf Basis der Erfahrungen in den Jahren 2023 bis 

2025 wird mit Wirkung zum 01.01.2026 ein grundsätzlich nachfrageorientiertes Ein-

nahmeaufteilungsverfahren zur Anwendung gebracht. Das entsprechende Verfahren 

wird gemeinsam von den Ländern mit der Branche entwickelt und dem Koordinierungs-

rat zur Beschlussfassung vorgelegt.   



Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket  

 

1. Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern gefördertes 

deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind von allen teilneh-

menden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. 

Diese Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teilneh-

menden Verkehrsverbünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedin-

gungen der teilnehmenden Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des SPNV und der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshaltenden Verkehrsun-

ternehmens.  

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich  

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenzten Nutzung der Züge 

des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sons-

tigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Ver-

kehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland lie-

gende Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unterneh-

mens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Ausland liegende Gebiet erstreckt. Zum  

ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungs-

gesetzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahver-

kehre nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG 

allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder histori-

schen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungs-

bereich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgegeben. 

 



Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis ausgegeben, der 

mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum des Fahrgastes beinhaltet. Dieser 

Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und als Handyticket ausgegeben. Das Deutschlandticket 

kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trä-

germedium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen Tickets, längs-

tens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein 

als Papierticket ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitima-

tion ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen über 6 Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse.  

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Verkehrsverbünden, Lan-

destarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu erwerben, soweit die 

Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, soweit die Mit-

nahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden und Landes-

tariforganisationen für Abonnement-Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren Ver-

triebskanäle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonnement ist jeweils zum 

Ersten eines Monats möglich.  

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich gekündigt werden. Die 

Kündigung muss dabei bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 

Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten 

Tages dieses Kalendermonats, längstens jedoch bis 3.00 Uhr des Folgetags.  

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten im Bereich des Per-

sonenverkehrs auch eine feste Laufzeit von 12 Monaten angeboten werden. 

 

 

 



4. Beförderungsentgelt  

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 EUR pro Monat bei monatlicher 

Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrages kann angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Ruf-

bus) sowie bei täglich verkehrende Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspur-

bahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben. 

5. Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 

Dieses  Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit einem teilnehmen-

den Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutsch-

land-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, 

Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Abschnitt 4 abzüglich 5% 

Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, 

der mindestens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt.  

6. Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil A Nr. 8 der Tarifbedingungen des 

Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer 

jeweils genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarif-

verbund.de.  

 

http://www.deutschlandtarifverbund.de/
http://www.deutschlandtarifverbund.de/

